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Wahl der Vertrauenspersonen für den Ausschuss nach § 40 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes beim Amtsgericht Ingolstadt (Schöffenwahlausschuss) für 
die Wahl der Schöffen (Amtszeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2028). 
(Referent: Herr Müller) 
 
 
 
 
Stadtrat vom  28.03.2023 
  
Antrag: 
 
Der Stadtrat wählt vier Vertrauenspersonen der Stadt Ingolstadt in den 
Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Ingolstadt. 
 
Zur Wahl wurden vorgeschlagen: 
 
Mader, Brigitte 
Volkwein, Petra 
Segerer, Maria 
Stachel, Hans 
 
 
Über die Bildung des folgenden Wahlausschusses besteht Einverständnis: 
 
Stadtrat Franz Wöhrl, Vorsitzender, CSU 
Stadtrat Christian De Lapuente, SPD 
Stadtrat Christian Höbusch, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Die Mitglieder des Stadtrates werden namentlich – in alphabetischer Reihenfolge – zur 
Abstimmung aufgerufen. Für die Stimmabgabe stehen zwei Wahlkabinen und eine Wahlurne 
bereit. Nach Abschluss des Wahlvorganges wird die Wahlurne geöffnet. Die Mitglieder des 
Wahlausschusses zählen die Stimmzettel aus. 
 
Anschließend gibt der Vorsitzende des Wahlausschusses nachstehendes Ergebnis der Wahl 
bekannt. 
 
 
Zahl der abgegebenen Stimmen  48 Stimmen 
 

Mader, Brigitte 38 Stimmen 

Volkwein, Petra 41 Stimmen 

Segerer, Maria 37 Stimmen 

Stachel, Hans 29 Stimmen 

Lange, Christian 1 Stimme 



 

Der Vorsitzende stellt auf Grund des Wahlergebnisses außerdem fest, dass nicht alle der 
vorgeschlagenen Kandidaten die erforderliche Stimmenzahl von 32 (zwei Drittel der 
anwesenden Mitglieder, mindestens jedoch 26 Mitglieder) erreicht haben und deshalb 
folgender, gekennzeichneter Ersatzkandidat für die Wahl als Beisitzer des 
Schöffenwahlausschusses vorgeschlagen wurde:  

 

Ettinger, Karl 

 

Darauf erfordert der Vorsitzende erneut in alphabetischer Reihenfolge zur Abstimmung auf.  

 

Ergebnis der Wahl: 

Zahl der abgegebenen Stimmen: 48 Stimmen 

Ettinger, Karl 31 Stimmen 

Stachel, Hans 2 Stimmen 

 

---- 

 

Der Vorsitzende stellt auf Grund des Wahlergebnisses fest, dass der vorgeschlagenen 
Kandidat die erforderliche Stimmenzahl von 32 (zwei Drittel der anwesenden Mitglieder, 
mindestens jedoch 26 Mitglieder) nicht erreicht hat und deshalb folgender, gekennzeichneter 
Ersatzkandidat für die Wahl als Beisitzer des Schöffenwahlausschusses vorgeschlagen 
wurde:  

 

Schäuble, Jakob 

 

Darauf erfordert der Vorsitzende erneut in alphabetischer Reihenfolge zur Abstimmung auf.  

 

Ergebnis der Wahl: 

Zahl der abgegebenen Stimmen: 48 Stimmen 

Schäuble, Jakob 30 Stimmen 

 



---- 

 
Der Vorsitzende stellt auf Grund des Wahlergebnisses fest, dass der vorgeschlagenen 
Kandidaten die erforderliche Stimmenzahl von 32 (zwei Drittel der anwesenden Mitglieder, 
mindestens jedoch 26 Mitglieder) nicht erreicht hat und deshalb folgender, gekennzeichneter 
Ersatzkandidat für die Wahl als Beisitzer des Schöffenwahlausschusses vorgeschlagen 
wurde:  

 

Dr. Meyer, Markus 

 

Darauf erfordert der Vorsitzende erneut in alphabetischer Reihenfolge zur Abstimmung auf.  

 

Ergebnis der Wahl: 

Zahl der abgegebenen Stimmen: 48 Stimmen 

Dr. Meyer, Markus 31 Stimmen 

 

--- 

 

Der Vorsitzende stelle auf Grund des Wahlergebnisses fest, dass der vorgeschlagenen 
Kandidaten die erforderliche Stimmenzahl von 32 (zwei Drittel der anwesenden Mitglieder, 
mindestens jedoch 26 Mitglieder) nicht erreicht hat und deshalb folgender, gekennzeichneter 
Ersatzkandidat für die Wahl als Beisitzer des Schöffenwahlausschusses vorgeschlagen 
wurde:  

 

Böttcher, Klaus 

 

Darauf erfordert der Vorsitzende erneut in alphabetischer Reihenfolge zur Abstimmung auf.  

 

Ergebnis der Wahl: 

Zahl der abgegebenen Stimmen: 48 Stimmen 

Böttcher, Klaus 39 Stimmen 

 
 
 



Der Vorsitzende des Wahlausschusses stellt nun fest, dass Frau Brigitte Mader, Frau Petra 
Volkwein, Frau Maria Segerer und Herr Klaus Böttcher zu Vertrauenspersonen für den 
Schöffenwahlausschuss gewählt sind. 
 
 
Auf die Frage des Vorsitzenden des Wahlausschusses erklären Frau Brigitte Mader, Frau 
Petra Volkwein, Frau Maria Segerer und Herr Klaus Böttcher die Annahme der Wahl.  
Der Vorsitzende beglückwünscht die Gewählten.  
 
Der Wahlvorgang ist in einer gesonderten Niederschrift festgehalten. 
 
 
 
 

 


